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Eigenkapitalbescheinigung  
nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 der Berufszugangsverordnung 
(PBZugV) für den Straßenpersonenverkehr

Das Unternehmen

Name :

genaue Bezeichnung :

Adresse :

Telefon / Fax / E-Mail :

verfügt am Stichtag über folgendes Eigenkapital:

  I. Kapital

 II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklage

  1. gesetzliche Rücklage

  2. Rücklage für eigene Anteile

  3. satzungsgemäße Rücklagen

  4. andere Rücklagen

IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag

  V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

Eigenkapital

Auf Grund  der vorgelegten Unterlagen wird hiermit das ausgewiesene Eigenkapital bestätigt. 
Von der Ordnungsmäßigkeit der Unterlagen habe ich mich/ haben wir uns überzeugt.

PLZ, Ort Datum

Nachfolgend bitte Stempel und Unterschrift des 
Wirtschaftsprüfers, vereidigten Buchprüfers, Steuerberaters, 
Steuerbevollmächtigten, Fachanwalts für Steuerrecht, einer 
Wirtschaftsprüfungs-, Buchungsprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft oder eines Kreditinstitutes.

Stempel und Unterschrift

Anlage 1 zu §2 Abs. 2 Nr. 2 Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr (BGBl. I 2000 Nr. 27 v. 23.06.2000, S. 855

Hinweis zum Datenschutz 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Verarbeitung durch die Stadt Weiterstadt nach Artikel 13 und 14 der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) befinden sich auf der Internetseite der Stadt Weiterstadt im Bereich Verwaltung & Service  - Bürgerservice  - 
Formulare. Auf Wunsch betroffener Personen übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.
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